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Antragsunterlagen für die Herstellung nach unterschiedlichen Arten von Bauartzulassungen 

Antragsunterlagen Unbefristete     
Zulassung 

Maximal auf ein 
Jahr befristete    
Zulassung *1 *2

Zulassung für ein 
Fertigungslos *2 *3

Antrag (formlos) auf Zulassung 
mit den Angaben gemäß BAM-GGR 
005 

   
Aktueller Prüfbericht über die Bau-
artprüfung an Mustern der Herstel-
lungsstätte mit Angaben gemäß 
BAM-GGR 005 

   
Antrag auf Anerkennung des Qua-
litätssicherungsprogramms (QSP) 
gemäß BAM-GGR 001 mit Unterla-
gen gemäß Anhang 1 der BAM-
GGR 001  

  - 
Bericht über das Erstaudit nach  
BAM-GGR 001    - 
Kopie des Überwachungsvertrags 
mit einer von der BAM anerkannten 
Überwachungsstelle 

 - - 
 
 
 
 
 

Maßnahmen der Qualitätssicherung und Überwachung für die Herstellung nach unterschiedlichen 
Arten von Bauartzulassungen 

Maßnahmen  Unbefristete     
Zulassung 

Maximal auf ein 
Jahr befristete  
Zulassung *1  *2

Zulassung für ein 
Fertigungslos *1   *3

Auditierung des QSP gemäß BAM-
GGR 001 durch die BAM oder eine 
von der BAM anerkannte Überwa-
chungsstelle im dreijährigen Turnus 

  - 
Anwendung des anerkannten 
QSP gemäß BAM-GGR 001   - 
Jährliche Überwachungsprüfun-
gen durch die BAM oder eine von 
der BAM anerkannte Überwa-
chungsstelle  

 - - 
 

                                                      
*1 Die Verfahren der Bauartprüfung und der Zulassung sind vorab mit der BAM abzustimmen  
*2  Eine Neufassung zur Verlängerung der befristeten Zulassung mit neuer Befristung (Zulassung mit gleicher Kenn-

zeichnung) kann unter Einreichung eines aktuellen Prüfberichts beantragt werden, wenn ein entsprechender An-
trag rechtzeitig vor dem Ablauf der Befristung der erteilten Zulassung eingereicht wurde 

*3  Ein Fertigungslos bezieht sich auf die bei einer einmaligen Maschineneinrichtung innerhalb eines begrenzten 
Zeitraums gefertigten Anzahl von Verpackungen bzw. Großpackmitteln (IBC). Hierbei kann es sich auch um eine 
bereits existierende Anzahl von Verpackungen handeln, die der Wiederaufarbeitung unterzogen werden soll 
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